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Wohl dürfte das alte Stadtsiegel von Rothenburg an jener Urkunde vom
22. Mai 1367 noch zu finden sein, durch welche die österreichischen Städte, Vögte,
Schultheissen, Ammänncr, Bürgermeister, Räthc, Bürger und Märkte im Aargau,
Thurgau, deutsch Burgund, Glarus, Schwarzwald, Hegau, Breisgau, Elsass, Sundgau
und welsch Burgund eidlich gelobten den Erbfolgevertrag zwischen Oesterreich und
Böhmen zu halten. — Denn unter diesen Stadien erscheint auch Rothenburg nebst
andern Städtchen unserer Lande, z. B. Richensee, Meienberg und Wohlhusen.

Dass die drei letztgenannten Städtchen eigene Siegel geführt haben, möchte ich
sehr bezweiflet!; für Richensee, das im Wappen einen kyburgiseben Löwen führt,
wird wohl dessen Vogt oder Pannerherr gesiegelt haben.

Der Markt zu Wohlhusen hatte 1363 noch kein eigenes Siegel. A. Ph. v.
Segessers Rechtsgeschichte I. 576.

Dagegen aber hatte das Städtchen Willisau schon vor dem 16. Jahrhundert ein
eigenes Siegel, wie eine Urkunde von 1408 (Staatsarchiv Lucern) beweist, worin
folgende Stelle sich findet: »Da öffnet ich der obgen. Lantricbler, das Ich nit eigens
lugesigels helle vnd fragt vmb Sider Ich Ingesigels nit enhette, was darüber recht
werc. Do gab aber Gericht vns vrteil einhelliklich von allen den die do warent
vnd haruber gefraget wurdent, Sider Ich were ein Richter des fryen Ampts in der
wraufschaft Willisow, das ich ouch die fryen bitten softe, das si ir gemein Ingesigel
für mich an diesen brief henktent.«

Meienberg. Dieses Städtlein, das im Jahre 1342 in der Person Ulrichs Eschi-
uach einen Schulthcisen hatte (Archiv Ilohenrain) wird schon 1255 mit Zürich,
Lucern, Zug und Klingnau castrum (Helvct. Museum 1783 I. 605 — 814), 1278 aber
von König Rudolf oppidum (Rymer's Fcedera 1. 555 f.) oppidum genannt und wurde
ui der Fehde zwischen Bischof Rudolf von Constanz und Herzog Albrecht von
Oesterreich ein Raub der Flammen (Oesterrcicbisches Urbar vgl. mit Kopps
Urkunden I. u. II.). Zur Besicglung der Verträge bediente es sich meistens des Siegels
seines Vogtes, so z.B. 1369 desjenigen Ulrich Gcsslers (Staalsarch. Lucern, an den
^'künden im Arch. v. Ilohenrain). Nachdem dieser Ort 1386 von den Eidgenossen
Verstört worden war, suchten ihm die Herzoge von Oesterreich durch einen Freiheitsbrief

aufzuhelfen (Urk. v. 1403; Staatsarchiv Lucern). Unter der Herrschaft der
Eidgenossen verlor Meienberg vollends seine Rechte und Bedeutung, und als es sich
des Treubruches schuldig machte, selbst sein Banner, dem gemeiniglich das Siegclbild
a'escs Städtchens entnommen wird. Erst 1533 gestatteten sie ihm wieder sein Banner
*u führen — ein Recht, das die Tagsalzung zu Baden 1593 erneuerte. — R. Cysals
Colleclanca Lit. R. 190. E. 76. Ms. auf der Stadtbibliothek Lucern.

Th. von Lieben au.

Glasgemälde ans der Schweiz im Berliner Museum.
Vier grosse Fensterrahmen im Berliner Museum sind mit Glasmalereien (aus der

*°n Naglerschcn und Derschauischen Sammlung) angefüllt, die angeblich alle aus der
e'iweiz stammen sollen. Das ist indess nicht richtig, denn es befinden sich darunter

^dclie von Mainzeibischöfen, von vielen Familien aus Deutschland und eine Anzahl
Ulistücke, die in durchaus keiner Beziehung zur Schweiz stehen. Dadurch wird
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es auch schwer, über eine Reihe von Wappen zu entscheiden, welche ohne Namen

oder ohne Ortsbezeichnung vorkommen. Die Ordnung, in der ich die sicher oder

wahrscheinlich schweizerischen Stücke aufführe, ist, da eine chronologische Folge
sich nicht herstellen lässt und die Standeswappen nicht vollständig bei einander sind,
einfach nach den dreizehn alten Orten genommen.

I. Zürich.
1. Hang Friderich vo der hohen Landenberg 1576. Neben dem Wappen

eine reich mit Gold geschmückte nackte Frau, an der eine Katze aufspringt.
Oben der Blinde, der den Lahmen trägt, und ein Bürger, der einen Ritter auf
den Schultern fortschleppt.

2. Heinrich Nägeli, Geschworner zu Fluntern 1676. Wappenschild
mit zwei Engeln.

3. Heinrich Nüscheler Bürger und Glasermeister Zürich 1606.
Hinten brennende Burgen und Gefechte. Vorn schlafen alle Künste, auf die

Merkur sich hcrniederlässt:
AH dise Kunst dudt auf erwecken Merkuriuss mit seinem Stacken.
Also das Nichts ist in der Welt Es wird durch die Kunst fürgestellt. Sic.

Unten das Wappen.
4. Hans Caspar Halber anno 1686. Wappen.
5. Grosse Landschaft mit Fluss, in dem gelischt wird. Christof Murer. Tigur. 16..
6. St. Georg zu Pferde den Drachen erlegend. C h r i s t o f M u r e r Tigur. fe c i t 1598.

7. 8. Aus Conrad Meyers Sinnbildern zwei kleine Scherben in der Grösse der Origi¬
nale und mit dessen Versen, sonst ohne Inschrift.

9. Ganz im gleichen Styl das Paradies. Im Vordergrund der Uebcrfluss oder Pomona.

10. Im gleichen Styl, gewiss wohl von Conrad Meyer: Ein Taufbrunnen. Die Brun¬

nensäule ist ein Baum, dessen Aeste sich zu Medaillons zusammenrollen. In

jedem ist die Vorstellung einer Wunderthat Christi. Am Stamme selbst Christus

gekreuzigt. Er vergiesst aus seiner Brust aber nicht Blut, sondern einen Wasserstrahl,

unter den der Pfarrer den Täutling hält.
11. Der Verwandtschaft wegen fügen wir noch ein gleichzeitiges, aber ziemlich roh

gearbeitetes Stück bei: Jakobs Himmelsleiter. Oben Abrahams Opfer.
Unterschrift: Am ersten Buech Mose 28. Capitel. 1612.

II. Luzern.
1. Lutzern 1557. Ein Pannertrager. Oben die Marler Leodegars.
2. Neben dem Wappenschild eine Jungfrau und ein Knappe, dieser mit den Wappen

eines Geschlechtes am Rock.

III. 8chwyz.
1. Pannertrager, rechts St. Meinrad, links St. Juslus, oben die Ermordung Mein¬

rads 1597.

IV. Ctlarns.
1. Neben dem Wappen zwei Ritter. Oben Geschichten — aus Fridolins Legende'?

(Schluss folgt.)
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